
Ein Haushalt – Familie Schmidt (2 Erwachsene berufstätig, 2 Kinder 6 und 10 Jahre) Zwei Haushalte – Familie Müller (2 Erwachsene berufstätig, 2 Kinder 5 und 8 Jahre, 1 Großmutter)

SO FÜLLEN SIE 
DIE BERECHNUNG 
RICHTIG AUS!

Familie Schmidt bucht eine Reise in eine EW-eigene Ferienanlage. Da für sie 
Punkt 5a) und b) nicht zutrifft, führt sie eine Berechnung ihres Haushaltsein-
kommens mit Regelsatzberechnung durch. Herr Schmidt arbeitet bei einem 
der Postnachfolgeunternehmen und verdient € 4.650,– brutto im Monat. 
Frau Schmidt arbeitet als Teilzeitkraft bei einem externen Unternehmen. 
Sie verdient € 2.040,– brutto pro Monat. Zu der Familie gehören noch zwei 
Kinder. Diese sind 6 und 10 Jahre alt. 

Addiert man das Einkommen der Eltern mit dem Kindergeld, ergibt sich 
ein Bruttofamilieneinkommen von € 7.190,– pro Monat. Familie Schmidt 
bewohnt eine Eigentumswohnung. Bei keinem der Haushaltsangehörigen 
beträgt das Vermögen mehr als € 15.500,–. Der Haushalt erfüllt die Voraus-
setzungen der Gemeinnützigkeit, denn nach Abzug des Arbeitnehmer- 
Pauschbetrages liegt das Haushaltseinkommen (B) unter dem errechneten 
Regelsatz (A). 

Familie Müller bucht eine Reise in eine EW-eigene Ferienanlage. Herr Müller 
arbeitet bei einem der Postnachfolgeunternehmen und verdient € 5.382,– 
brutto im Monat. Frau Müller arbeitet als Teilzeitkraft bei einem externen 
Unternehmen. Sie verdient € 2.230,– brutto pro Monat. Zu der Familie 
gehören noch zwei Kinder. Diese sind 5 und 8 Jahre alt. Außerdem reist 
die im separaten Haushalt lebende, alleinstehende Großmutter mit. Deren 
monatliches Bruttoeinkommen beträgt € 1.860,–.

Addiert man das Einkommen der Eltern und der Großmutter sowie das  
Kindergeld, ergibt sich ein Bruttofamilieneinkommen von € 9.972,– pro  
Monat. Bei keinem der Haushaltsangehörigen beträgt das Vermögen mehr 
als € 15.500,–. Die beiden Haushalte erfüllen die Voraussetzungen der  
Gemeinnützigkeit, denn das Einkommen aller an der Reise beteiligten  
Haushalte (B) liegt unter dem errechneten Regelsatz (A).
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